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Teil 1 - Begründung 
 

zum Bebauungsplan Nr. 16 – 2. Änderung 
der Gemeinde Holm 

 
für das Gebiet " Südlich der Straße im Sande, nördlich der Straße Achter de 

Möhl, Westlich der Rehnaer Straße und östlich der Hauptstraße (B431)" 
 

Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) werden beim Abschluss des Bauleit-
verfahrens zur rechtsverbindlichen Fassung. 
Die Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes erläutert das 
Planungserfordernis und die Planungsabsicht und trifft nach dem Satzungsbeschluss 
Aussagen über das Planungsergebnis. Die Begründung spiegelt dadurch vor allem die 
von der Gemeinde vorgenommene Abwägung wieder.  

 
Begründung 

 
1. Allgemeines 
 1.1 Rechtsgrundlagen 
Der Bebauungsplan Nr. 16 – 2. Änderung wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB), 
§ 9 Abs. 4 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von Flüchtlingen v. 
20.11.2014 (BGBl. I S. 1748), in Verbindung mit § 84 der Landesbauordnung 
Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.Januar 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Januar 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 3), aufgestellt.   
 
Die Art und das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke wird entsprechend den 
Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 
23.1.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), 
festgesetzt.  
  
Als Plangrundlage dient ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster – Flurkarte - M  1 
: 1.000. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das Flurstück 40/13 der 
Flur 5 der Gemarkung Holm. 
 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln. Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Holm weist das 
Plangebiet als Mischgebiet aus. Damit entspricht die geplante Nutzung nicht den 
Zielen des Flächennutzungsplanes. Im Anschluss an das Bauleitplanverfahren wird 
eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes vorgenommen, die die Fläche als 
Sonstiges Sondergebiet „Einzelhandelseinrichtung für Nahversorgung“ darstellt. 
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Der Bauausschuss der Gemeinde Holm beschloss am 05. März 2015 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 16 – 2. Änderung nach § 12 BauGB (Aufstellungs-
beschluss).  
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 betrifft ein Grundstück innerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils der Gemeinde Holm. Der B-Plan Nr. 16- 2. 
Änderung wird daher im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt (s. 
Kap. 1.2). Von der Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) und von dem Umweltbericht 
(§ 2a BauGB) wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.  
 
 
1.2 Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 
Das beschleunigte Verfahren ist anwendbar für Bebauungspläne, die die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen 
der Innenentwicklung beinhalten (§ 13a Abs. 1 BauGB). Dieses Verfahrens-
instrument wurde geschaffen, um dem in § 1a Abs.2 Satz 1 BauGB enthaltenen 
Grundsatz des schonenden Umgangs mit Grund und Boden Nachdruck zu verleihen. 
Es geht u.a. um die Umnutzung bereits bebauter Flächen, die sich im Siedlungs-
zusammenhang i.S.d. § 34 BauGB befinden, um die stärkere Nutzung bereits 
bebauter Flächen und um die Aktivierung noch nicht genutzter Flächen innerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereiches (Nachverdichtung). 
 
Die Gesamtfläche des Plangeltungsbereiches beträgt ca. 6.926 m². Damit fällt der B-
Plan Nr. 16 – 2. Änderung unter die Nummer 1 des § 13a Abs. 1 BauGB. 
 
 
1.3. Beschreibung und Umfang des Plangebietes 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 – 2. Änderung befindet sich im 
zentralen Teil, innerhalb des bebauten Bereiches der Gemeinde Holm. Das 
Plangebiet wird nördlich von der Straße „Im Sande“, östlich von der Rehnaer Straße, 
südlich von der Straße „Achter de Möhl“ und westlich  von der Hauptstraße (B431) 
begrenzt. Es handelt sich um ein markantes und zentrales Grundstück innerhalb der 
Gemeinde Holm.  
 
Die nähere Umgebung ist überwiegend mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern 
dicht bebaut. Nordwestlich des Geltungsbereiches befindet sich „Ladiges Gasthof“.  
 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 6.926 m².  
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1.4 Übergeordnete Planungen und Bindungen 
Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) befindet sich die 
Gemeinde Holm innerhalb des 10km-Umkreises zu den Mittelzentren im 
Verdichtungsraum Wedel und Pinneberg sowie im Ordnungsraum Hamburg. 
Aufgrund der bereits vorherrschenden hohen Verdichtung und der dynamischen 
Entwicklung besteht ein erheblicher Siedlungsdruck. Daher sollen unterschiedliche 
Flächennutzungsansprüche besonders sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. 
Des Weiteren befindet sich die Gemeinde Holm am Rande eines Vorbehaltsraumes 
für Natur und Landschaft, der jedoch den Plangeltungsbereich nicht mit erfasst.  
Ferner ist großflächig ein Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung dargestellt, 
in dem auch die Gemeinde Holm liegt. Dem stehen die Planungsziele der 2. 
Änderung des B-Planes Nr. 16 nicht entgegen.  
 
 

 
 
 
Die nächstgelegenen zentralen Orte sind Wedel (Mittelzentrum im 
Verdichtungsbereich in etwa 3 km Entfernung in südlicher Richtung), Pinneberg 
(Mittelzentrum im Verdichtungsbereich in etwa 8 km Entfernung in nordöstlicher 
Richtung) und Uetersen (Unterzentrum in etwa 7 km Entfernung in nördlicher 
Richtung). Der Gemeinde Holm ist keine zentralörtliche Funktion zugewiesen. 
 
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung bestehen unter anderen darin, eine 
ausgewogene Handels- und Dienstleistungsstruktur zur Versorgung der Bevölkerung 
und der Wirtschaft im Land zu gewährleisten. Die Größe der Verkaufsflächen von 
Einzelhandelseinrichtungen soll sich an der sortimentbezogenen örtlichen 
Versorgungsfunktion der Standortgemeinde ausrichten. 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 16 – 2. Änderung der Gemeinde Holm 
 

 

 
Bearbeitungsstand: 07.08.2015  
Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
 

4 

Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion dürfen dabei Einkaufseinrichtungen mit 
höchstens 800 m² Verkaufsfläche je Einzelvorhaben ausweisen (LEP, Ziele und 
Grundsätze, Ziff.2.8, Abs. 5Z). Von diesem Schwellenwert kann jedoch in 
begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Daher besteht im Rahmen der 
Grundsätze und Ziele der Raumordnung ein erhöhter Abstimmungsbedarf der 
Gemeinde Holm mit dem benachbarten Mittelzentrum Wedel. 
 
Die Landesplanungsbehörde des Landes Schleswig-Holstein hat im Rahmen der 
Landesplanungsanzeige in einer abschließenden Stellungnahme deutlich gemacht, 
dass in diesem speziellen Fall die Möglichkeit einer Ausnahme im Sinne der Ziffer 
2.8 Abs. 5 LEP gerechtfertigt ist. Als Voraussetzung wurde genannt, dass die 
Verkaufsfläche die Grenze von 1.200 m² nicht überschreiten darf und die Planung in 
enger Abstimmung mit dem Mittelzentrum Wedel erfolgt. Dies wird in Bezug auf die 
überörtliche Versorgungsfunktion des Mittelzentrums Wedel als raumverträgliche 
Obergrenze gesehen.  
 
Im Rahmen der Abstimmung mit den Nachbarkommunen wurde auch die Stadt 
Wedel beteiligt. Dabei wurde die Zustimmung des Mittelzentrums Wedel zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes gegeben. 
 
Am 22.07.2015 hat daraufhin die Landesplanungsbehörde in ihrer abschließenden 
Stellungnahme im Ergebnis mitgeteilt, „dass der geplanten Aufstellung der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 der Gemeinde Holm und den damit 
verfolgten Planungsabsichten keine Ziele der Raumordnung entgegen stehen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 16 – 2. Änderung der Gemeinde Holm 
 

 

 
Bearbeitungsstand: 07.08.2015  
Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
 

5 

Nach dem Regionalplan für den Planungsraum I – Schleswig-Holstein Süd 
(1998) liegt das Plangebiet an der Bundesstraße B431, die als überregionale 
Straßenverbindung eingestuft ist. Weitere Bindungen sieht der Regionalplan für den 
im Zusammenhang bebauten Teil der Gemeinde Holm nicht vor. 
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Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I – Kreise Pinneberg, 
Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg (1998) sieht, bis auf die Ausweisung 
eines geplanten Wasserschutzgebietes, keine Bindungen für den Geltungsbereich 
des B-Planes Nr. 16 – 2. Änderung vor. Ein Wasserschutzgebiet wurde bereits 
ausgewiesen. Der Plangeltungsbereich befindet sich innerhalb der Zone IIIA des 
Wasserschutzgebietes Haseldorfer Marsch.   
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2. Planungserfordernisse und Zielvorstellungen 
Das Grundstück befindet sich an einer markanten und zentralen Lage innerhalb der 
Gemeinde Holm. Seit ca. 20 Jahren befindet sich auf diesem Grundstück ein 
Nahversorger mit einer Verkaufsfläche bis 800 m², der die örtliche Bevölkerung, aber 
auch die Einwohner der umliegenden Gemeinden Hetlingen und Haseldorf mit 
Angeboten des täglichen Bedarfs versorgt. Damit entsprach die Größe der 
Verkaufsfläche lange den landesplanerischen Vorgaben.  
 
Im Rahmen der Modernisierung des Nahversorgers soll nun eine maßvolle und 
zeitgemäße Erhöhung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² zzgl. Bäckerei/Backshop, 
Lotto-Annahmestelle und Poststelle erfolgen. Die Gemeinde Holm beabsichtigt, mit 
dieser Ausweisung dem etablierten Verbrauchermarkt an der Wedeler Straße eine 
weitere Existenzmöglichkeit unter den heutigen Marktbedingungen zu ermöglichen. 
Die Erhöhung der Verkaufsfläche ist städtebaulich dadurch begründet, dass die 
Gemeinde Holm auch für die umliegenden Gemeinden Hetlingen und Haseldorf eine 
gewisse Versorgungsfunktion übernimmt. 
 
Diese Erhöhung der Verkaufsfläche macht eine Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes erforderlich, da der bestehende Bebauungsplan eine gemischte 
Baufläche festsetzt. Im Rahmen der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 soll daher 
innerhalb des Plangeltungsbereiches ein Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Einzelhandelseinrichtung für die Nahversorgung festgesetzt 
werden. 
 
 
 
3. Städtebauliche Maßnahmen 
Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln. Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Holm ist der 
Plangeltungsbereich als gemischte Bauflächen ausgewiesen.  
 
Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 soll der gesamte 
Geltungsbereich als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Nahver-
sorgung gemäß § 11 BauNVO festgesetzt werden. Das entspricht der geplanten 
Nutzung des Grundstückes. Damit entspricht die geplante Festsetzung nicht dem 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Im Anschluss an das verbindliche Bauleitplan-
verfahren erfolgt eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes.  
 
Im Plangeltungsbereich ist die bestehende Bebauung mit der geplanten Erweiterung 
des Nahversorgers vorgesehen. Im Rahmen der Modernisierung des Nahversorgers 
soll ein Anbau an das Bestandsgebäude erfolgen und damit eine Erweiterung der 
Verkaufsfläche von momentan 800 m² auf maximal 1.200 m² zzgl. 
Bäckerei/Backshop, Lotto-Annahmestelle und Poststelle ermöglicht werden. Eine 
Erhöhung des Baukörpers ist nicht geplant, wodurch sich der Baukörper weiterhin in 
die näherer Umgebung einfügen wird. 
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Im Rahmen der Modernisierung des Nahversorgers ist eine Erweiterung der 
erforderlichen Stellplatzanlage vorgesehen. Diese Stellplatzanlage wurde dabei so 
konzipiert, dass die erhaltenswerten Bäume möglichst gering beeinträchtigt werden. 
 
Das Baufenster orientiert sich am Bestandsgebäude des Nahversorgers und an der 
geplanten baulichen Erweiterung. Dabei wurde das Baufenster so festgesetzt, dass 
evtl. später erforderlich werdende geringe Lageänderungen möglich sind. 
 
Die Zufahrt zum Grundstück und zu der Stellplatzanlage erfolgt sowohl über die 
Straße „Im Sande“ als auch über die Straße „Achter de Möhl“. Aufgrund der Nähe zur 
Bundesstraße B 431 wurde sowohl auf eine Ausfahrtmöglichkeit zur Straße „Achter 
de Möhl“ verzichtet als auch entlang der Bundesstraße B 431 ein Bereich ohne Ein- 
und Ausfahrten festgesetzt. Die nördliche Zufahrt zur Straße „Im Sande“ ist sowohl 
Einfahrt zum Grundstück aber auch gleichzeitig die einzige Ausfahrt vom 
Grundstück. Dadurch wird der ausfahrende Besucherverkehr auf die Straße „Im 
Sande“ geleitet und kann dadurch gezielt auf die Bundesstraße B 431 weitergeleitet 
werden. 
 
 
 
4. Art und Maß der baulichen Nutzung 
Der Bebauungsplan setzt die baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) fest.  
 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung 
4.1.1 Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandels-
einrichtungen für die Nahversorgung - SO-N 
Der gesamte Plangeltungsbereich wird als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der 
Zweckbestimmung "Einzelhandelseinrichtungen zur Nahversorgung" festgesetzt. 
Innerhalb dieses Sondergebietes ist ein Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche 
von bis zu 1.200 m² zzgl. Backshop, Lotto-Annahmestelle und Poststelle zulässig. 
Die Verkaufsfläche dieser zusätzlichen Shops darf 150 m² nicht überschreiten, damit 
sie in einem angemessenen Verhältnis zur Marktgröße stehen. Diese Laden-
geschäfte sollen in einem Gebäude angesiedelt werden. Die Größe dieses Sonstigen 
Sondergebietes beträgt ca. 5.992 m². 
 
Im Sonstigen Sondergebiet „Nahversorgung“ ist die Errichtung von einem 
Nahversorger mit maximal 1 Vollgeschoss zulässig.  
 
Das Baufenster ist so gefasst, dass die geplante Modernisierung und Erweiterung 
durchgeführt werden kann. Die Baugrenze orientiert sich am Bestandsgebäude, 
erlaubt aber auch geringfügige Lageverschiebungen, die das Vorhaben und den 
städtebaulichen Charakter des Baugebietes nicht wesentlich verändern, 
insbesondere im westlichen Bereich der geplanten Erweiterung. 
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Erweiterungsfläche – Ausschnitt aus dem Lageplan des Büros Thorsten Janns Wohn- und 
Gewerbebaugesellschaft mbH, Albersdorf 
 
Die Verkaufsfläche wird entsprechend der Vorgabe der Landesplanungsbehörde des 
Landes Schleswig-Holstein und der Abstimmung der Planung mit den Belangen des 
Mittelzentrums Wedel auf 1.200 m² begrenzt. Zusätzlich werden kleine Laden-
geschäfte zugelassen, die das Nahversorgungsangebot ergänzen. Dies sind eine 
Bäckerei oder ein Backshop, eine Lotto-Annahmestelle und eine Poststelle. Dies ist 
in dem bestehenden Ladengeschäft auch bereits vorhanden, allerdings unter sehr 
beengten Platzbedingungen. 
 
Die oben angegebene Flächenbegrenzung kann nach der BauNVO nicht festgesetzt 
werden, da der Katalog des § 16 BauNVO dies nicht vorsieht (siehe auch Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 3.4.2008 – 4 C 3.07). Die darin ent-
haltene Aufzählung ist abschließend. Es wird daher die Art der zulässigen Betriebe 
unter anderem über die höchstzulässige Verkaufsfläche im Sinne der in § 11 Abs. 3 
Satz 3 BauNVO enthaltenen Definition festgesetzt. 
 
Hinweis der Landesplanungsbehörde des Landes Schleswig-Holstein: Mit seiner Entscheidung vom 
24.11.2005 (Az. 4 C 10.04 und 14.04) hat das BVerwG bestätigt, dass bei der Ermittlung der 
Verkaufsfläche alle Flächen einzubeziehen sind, die vom Kunden betreten werden können oder die 
geeignet sind, Verkaufsabschlüsse zu fördern, bzw. zu Verkaufszwecken eingesehen werden können, 
aus hygienischen oder anderen Gründen vom Kunden aber nicht betreten werden dürfen (z. B. 
Fleisch- oder Käsetheke mit Bedienung). Ebenso zur Verkaufsfläche gehören die Bereiche, in die die 
Kunden nach der Bezahlung gelangen sowie Pfandräume, die vom Kunden betreten werden können.  
 
Im Obergeschoss des Marktgebäudes befinden sich Wohnungen. Die Zulässigkeit 
dieser Nutzung wäre nach der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 nicht mehr zulässig, 
da sie dem Gebietscharakter eines Sonstigen Sondergebietes nicht entspricht. Die 
Wohnungen sollen jedoch erhalten werden. Es wird deshalb für diese Wohnungen 
ein erweiterter Bestandsschutz nach § 1 Abs. 10 BauNVO festgesetzt. Das bedeutet, 
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dass die Wohnungen auch nach der Nutzungsänderung bestehen bleiben können. 
Auch Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen innerhalb dieser Wohnungen 
sollen zulässig sein, sofern sie keine andere Beurteilung der Schallimmissionen mit 
sich bringen. 
 
 
4.1.2 PKW-Stellplätze 
Im Rahmen der Modernisierung und Erweiterung des Nahversorgers ist auch die 
Erweiterung der Stellplatzanlage vorgesehen. Diese wurde in Abstimmung mit einem 
Baumgutachter so angelegt, dass die erhaltenswerten Bäume möglichst gering 
beeinträchtigt werden. Lediglich 2 Bäume, im Süden und im Westen des 
Plangeltungsbereiches, müssen im Rahmen der Baumaßnahmen gefällt werden. 
Dabei handelt es sich um Bäume, die bereits Standortnachteile haben.  
 
Zur teilweisen Aufrechterhaltung der Versickerungsfähigkeit des Bodens innerhalb 
des Plangeltungsbereiches sind die oberirdischen Gemeinschaftsstellplätze mit 
wasserdurchlässigem Bodenbelag zu befestigen. 
 
In der Planzeichnung ist durch Pfeile die Fahrtrichtung dargestellt, die innerhalb der 
Stellplatzanlage einzuhalten ist. Dies ist eine verkehrsregelnde Maßnahme und als 
solche im Bebauungsplan nicht festsetzbar. Deshalb wurde eine Darstellung ohne 
Normcharakter gewählt. Diese Verkehrsregelung entspricht der jetzt vorhandenen, 
sie wurde lediglich auf die geplante Stellplatzanlage erweitert. Wesentlich ist dabei 
die Festlegung, dass von der Straße "Achter de Möhl" lediglich die Zufahrt zur 
Stellplatzanlage möglich ist, aber keine Ausfahrt auf diese Straße. Beides ist nur über 
die Zufahrt von der Straße "Im Sande" möglich. Diese Regelung dient der Sicherung 
des Verkehrsflusses auf der B 431 (siehe auch Kap. 5, Erschließungsmaßnahmen). 
 
 
4.1.3 Private Grünflächen 
Die maßvolle Erweiterung des Nahversorgers macht eine Erweiterung der 
Stellplatzanlage erforderlich. Dadurch gehen Grünflächen verloren. Eine Herrichtung 
neuer Grünflächen innerhalb des Plangeltungsbereiches ist nicht möglich. 
 
 
4.2 Maß der baulichen Nutzung 
4.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 
Die Grundflächenzahl wird mit 0,6 festgesetzt. Diese Festsetzung ist notwendig, um 
das Bestandsgebäude mit der geplanten Erweiterung realisieren zu können. Die 
Überschreitungsmöglichkeit wird nicht beschränkt, beträgt also 50 % (bis zur 
Kappungsgrenze 0,8 - § 19 Abs. 4 BauNVO). Das ist erforderlich, um die benötigten 
Stellplätze und Zuwegungen auf dem Grundstück unterbringen zu können. 
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4.2.2 Vollgeschosse 
Im Sonstigen Sondergebiet ist 1 Vollgeschoss zulässig. Dies ermöglicht die  
Einbindung in die Eigenart der näheren Umgebung, die überwiegend aus Ein- und 
Mehrfamilienhäusern besteht. 
 
 
4.2.3 Firsthöhe, Bezugspunkte 
Die maximale zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird bis zum höchsten Punkt 
der Dachhaut (First) gemessen. Wenn kein First vorhanden ist, ist der Schnittpunkt 
von Dachhaut und Oberkante der Wand oder der obere Abschluss der Außenwand 
maßgebend. 
 
Der Bezugspunkt für die Bemessung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen in den 
Wohngebieten ist die obere Asphaltkante der Straße „Im Sande“ in der Mitte des 
Grundstückserschließungsbereiches. Da dieser Punkt ca. 0,70 bis 0,75 m unterhalb 
des Erdanschlusses des vorhandenen Gebäudes liegt, wurde anstelle der 
tatsächlichen Gebäudehöhe von 11 m die höchstzulässige Firsthöhe im Sonstigen 
Sondergebiet auf 12 m begrenzt. Auch das entspricht der Bebauung in der näheren 
Umgebung, die nur unwesentlich niedriger ausfällt. 
 
 
 
5. Gestalterische Festsetzungen  
5.1 Einleitung 
Vorgaben, die erforderliche Umbauten oder energetische Sanierungen behindern 
könnten, sollen nicht gemacht werden. Lediglich die Art und Form von Werbeanlagen 
sollen geregelt werden. 
 
 
5.2 Werbeanlagen  
Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
Einzelhandelseinrichtung für die Nahversorgung sind gewerbliche Tätigkeiten 
zulässig, für die in der Regel vor Ort sichtbar geworben wird. Die Höhe der 
Werbeanlagen soll ortsverträglich gestaltet werden. Pylone und Fahnenmasten 
sollen nur an der Plangebietsgrenze entlang der B 431 aufgestellt werden. Andere 
Werbeanlagen abseits des Gebäudes sollen die Fläche von 6 m² und die Höhe von 3 
m nicht überschreiten. Diese Werbeanlagen sind außerhalb der festgesetzten 
Baugrenze zulässig. 
 
Reflektierende, blinkende und sich bewegende Werbeträger – diese mit Ausnahme 
von Fahnen - sind wegen ihres Störungseffektes auf angrenzende Wohnnutzungen 
ausgeschlossen.  
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 16 – 2. Änderung der Gemeinde Holm 
 

 

 
Bearbeitungsstand: 07.08.2015  
Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
 

12 

6. Erschließungsmaßnahmen, Ver- und Entsorgung 
Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt sowohl über die Straße „Im Sande“ als auch 
über die Straße „Achter de Möhl“. Sie mündet auf die Stellplatzanlage des 
Nahversorgers. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist entlang der Bundesstraße B 
431 ein Bereich ohne Ein- bzw. Ausfahrten festgesetzt. Ebenfalls aus Gründen der 
Verkehrssicherheit erfolgt die Ausfahrt vom Grundstück wie bisher nur über die 
Straße „Im Sande“.  
 
Die fußläufigen Zuwegungen erfolgen über die Straßen „Im Sande“ und „Achter de 
Möhl“ aber auch über einen Fußgängerweg von der Bundesstraße B 431. 
 
Die Ver- und Entsorgung erfolgt über das kommunale Leitungssystem. 
 
Die Strom-, Wasser- und Gasversorgung erfolgt durch Nutzung und ggf. 
Erweiterung der vorhandenen Zuleitungen innerhalb der umgebenen Straßen.  
 
Die Telekommunikationsversorgung erfolgt ebenfalls durch Nutzung und ggf. 
Erweiterung der vorhandenen Telekommunikationsleitungen der Deutschen Telekom 
AG innerhalb der umgebenen Straßen. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt entsprechend der Satzung des Kreises Pinneberg über 
die Abfallbeseitigung.  
 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über das vorhandene Leitungsnetz durch 
den Abwasser-Zweckverband Pinneberg (azv). Das Niederschlagswasser, das von 
den Dachflächen abfließt, wird in das vorhandene Regenwassernetz eingeleitet. Im 
Übrigen soll das Regenwasser vor Ort versickern. Das von der Stellplatzanlage 
abfließende Wasser wird nach Abstimmung mit dem Baumgutachter der mit dem 
Baum bestandenen Grünfläche zugeleitet. 
 
Die Löschwasserversorgung erfolgt durch vorhandene Unterflur-Hydranten in der 
näheren Umgebung.  
 
Hinweise auf Altlasten oder Altstandorte liegen nicht vor. 
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7. Immissionsschutzmaßnahmen 
7.1 Lärmschutz 
Vom Büro BLB-Wolf wurde eine schalltechnische Prognoseuntersuchung 
durchgeführt, die dieser Begründung als Anlage beigefügt ist. 
  
Untersucht wurden Gewerbe- und Verkehrslärm vor maßgeblichen Immissionsorten 
in der Nachbarschaft des Marktes und vor den Wohnungen im Obergeschoss des 
Marktgebäudes. Die Beurteilung des Gewerbelärms erfasst auch den vorhandenen 
und geplanten PKW-Stellplatz. Außerdem wurde der Standort der Glascontainer 
schalltechnisch bewertet. 
 
Das Gutachten geht von folgenden Voraussetzungen aus: 
 

• Kein Betrieb des Marktes in der Zeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr. 
• Einsatz lärmarmer Einkaufswagen. 
• Nettoverkaufsfläche maximal 1.200 m² (zuzüglich der Fläche für die Bäckerei, 

die Lottoannahme und die Postannahme). 
• Keine Warenanlieferungen in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr. 
• Maximal 750 Kunden-PKW pro Tag. 
• Maximaler Schallleistungspegel der Kältetechnik (Verflüssiger, ggf. 

Klimagerät) LWA,Gesamt ≤ 65 dB(A). Die Quelle Q7 wird auf dem Dach des 
Vorbaus am nördlichen Rand angeordnet: Mindestabstand vom akustischen 
Schwerpunkt der Quelle zum Immissionsort IO 18 ≥ 12,5 m. 

• Maximaler Schallleistungspegel der Lüftungstechnik (Verflüssiger, ggf. 
Klimagerät) LWA,Gesamt ≤ 65 dB(A). Die Quelle Q8 wird auf dem Dach des 
Vorbaus am nördlichen Rand angeordnet: Mindestabstand vom akustischen 
Schwerpunkt der Quelle zum Immissionsort IO 18 ≥ 12,5 m. 

 
Ergebnisse der Untersuchungen zum Gewerbelärm: 
 
In diese Untersuchung wurden alle vom Markt ausgehenden Geräusche einschl. der 
Kühl- und Lüftungstechnik, der Ablieferungen und des anlagenbezogenen Verkehrs 
(PKW-Stellplatz mit An- und Abfahrt) einbezogen.  
 
Für die Bewertung der von einer Stellplatzanlage ausgehenden Schallemissionen 
wird üblicherweise die Parkplatzlärmstudie des Bayrischen Landesamtes für 
Umweltschutz zugrundegelegt. Die geht für einen kleinen Verbrauchermarkt (bis 
5.000 m² Verkaufsfläche) von 1.899 PKW-Bewegungen, und damit von gerundet 950 
Kunden-PKW pro Tag aus. Von diesen Werten soll nur in begründeten 
Ausnahmefällen abgewichen werden. 
 
Der Edeka-Markt Paulsen hat eine innerörtliche Lage, ist also gut fußläufig bzw. mit 
dem Fahrrad oder dem Bus zu erreichen. Die Beobachtungen des Marktbetreibers 
führen ebenfalls zu einer deutlich abweichenden Einschätzung. Es wurde daher, 
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abweichend von der Parkplatzlärmstudie, von 750 Kunden-PKW pro Tag 
ausgegangen. 
 
Immissionsorte wurden in der Nachbarschaft des Marktes und an den im 
Obergeschoss befindlichen Wohnungen festgelegt. Die Berechnungen ergaben eine 
Unterschreitung der Orientierungswerte der TA Lärm, die jedoch das 
Irrelevanzkriterium (Unterschreitung der Orientierungswerte um mehr als 6 dB(A)) 
nicht erfüllte. Aus dem Grunde wurden die von den Betrieben in der Umgebung des 
Marktes – Mazda-Händler Hans O. Tietje, Dunckers Gasthof, Gasthof Ladiges – 
ausgehenden Emissionen anhand von Betriebsbefragungen in die Untersuchung 
eingestellt. Zusammen mit den vom Markt ausgehenden Emissionen, unter 
Berücksichtigung der geplanten Erweiterung, wurde die Gesamtbelastung ermittelt. 
Auch diese Werte liegen unterhalb der Orientierungswerte der TA Lärm, die für die 
umgebenden Nutzungen anzusetzen sind. 
 
Der Markt ist nur während der Tageszeit (nach Tz. 6.4 der TA Lärm 6:00 Uhr bis 
22:00 Uhr, hier noch weiter reduziert) geöffnet. Auch Anlieferungen finden nur 
während der Tageszeit statt, und auch außerhalb der Tageszeiten mit erhöhter 
Empfindlichkeit (Tz. 6.5 der TA Lärm – 6:00 bis 7:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr). In 
der Nachzeit sind daher lediglich die dauerhaften Geräusche der Kühl- und 
Lüftungsanlagen zu berücksichtigen. Im Ergebnis wird das Irrelevanzkriterium der TA 
Lärm für die Nachtzeit erfüllt, die vom Markt ausgehenden Geräusche unterschreiten 
an den festgelegten Immissionsorten die zulässigen Orientierungswerte um mehr als 
6 dB(A). 
 
Grundlage der Schallimmissionsprognose ist die Verwendung so genannter 
„lärmarmer“ Einkaufswagen, also in schallgedämmter Ausführung, z.B. aus 
Kunststoff. Auch das Zusammenschieben soll mit verminderten Schallemissionen 
möglich sein. 
 
Daraus ergibt sich das Fazit, dass die geplante Erweiterung des Marktes aus 
städtebaulicher Sicht zu keinen Konflikten mit der Bestandsbebauung in der 
Nachbarschaft führt. 
 
Ergebnisse der Untersuchungen zum Verkehrslärm: 
 
In diese Untersuchungen wurden die von dem Verkehr auf der B 431 ausgehenden 
Immissionen, die auf den Plangeltungsbereich einwirken, einbezogen. Die besonders 
schützenswerten Nutzungen innerhalb des Plangeltungsbereiches sind die 
Wohnungen im Obergeschoss des Marktgebäudes. 
 
Die Verkehrszahlen wurden beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein erfragt und mit der üblichen Größenordnung des 
voraussichtlichen Verkehrszuwachses in den nächsten Jahren auf das Prognosejahr 
2030 hochgerechnet. Die Rechnung erfolgt, um nicht nur den derzeitigen Verkehr zu 
berücksichtigen, sondern der Berechnung eine Gültigkeit für die Zukunft zu geben. 
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Die so errechneten Verkehrszahlen führten zur Festsetzung von Lärmpegel-
bereichen. Das Marktgebäude, und damit auch die im Obergeschoss befindlichen 
Wohnungen, befinden sich im Lärmpegelbereich II. Damit sind passive 
Schallschutzmaßnahmen nicht festzusetzen. Die Vorgaben der DIN 4109 für den 
Lärmpegelbereich II werden durch die Bauausführung nach den Vorgaben der 
Wärmeschutzverordnung bereits eingehalten. 
 
 
Ergebnisse der Untersuchungen zum Aufstellungsort für die Altglas-
Sammelcontainer: 
 
Die Lärmeinwirkung auf die Umgebung, die von Altglas-Sammelcontainern ausgeht, 
hängt von deren Nutzungsintensität ab. Erhebungen dazu liegen nicht vor. Daher 
wurde eine Untersuchung des Bayrischen Landesamtes für Umweltschutz zu Altglas-
Sammelcontainern zugrundegelegt. Es wurde unterstellt, dass die Container nicht 
lärmgemindert sind. Dies ist bei den meisten Altglas-Sammelcontainern der Fall.  
 
Bei dem angenommenen Durchschnittswert von maximal 50 Personen, die an einem 
Tag Altglas in den Container werfen, wird der Orientierungswert der TA Lärm für das 
angrenzende Mischgebiet von 60 dB(A) überschritten. Bei dem Einsatz vom 
lärmarmen Containern wird dieser Wert, isoliert betrachtet, eingehalten. Unter 
Berücksichtigung der Vorbelastung durch den Markt wird er aber auch dann 
überschritten. Beim Ausleeren der Container in den LKW wird außerdem der 
Maximalpegel für kurzeitige Geräuschspitzen von 90 dB(A) ebenfalls überschritten. 
Der Containerstandort innerhalb des Plangeltungsbereiches der 2. Änderung des B-
Planes Nr. 16 ist deshalb aus schalltechnischer Sicht nicht nachbarschaftsverträglich. 
 
 
 
8. Artenschutz 
Der Plangeltungsbereich wird bereits als Gelände für einen Lebensmittelmarkt mit 
PKW-Stellplatzanlage genutzt. Westlich des Marktgebäudes befindet sich eine 
Freifläche. Innerhalb dieser Fläche ist eine Rasenfläche vorhanden, innerhalb der 
Bäume stehen. Die Bäume unterliegen einer gesonderten Bewertung (siehe Kap. 9 
Baumschutz) und werden hier nicht näher beschrieben. 
 
Entlang der nördlichen und nordwestlichen Grundstücksgrenze ist eine weitere, z.T. 
sehr schmale Rasenfläche vorhanden. Entlang der östlichen und südöstlichen 
Grundstückgrenze erstreckt sich ein bepflanzter Lärmschutzwall. 
 
Insgesamt sind die Freiflächen intensiv gepflegt. Das Vorkommen streng oder 
besonders geschützter Tier- oder Pflanzenarten ist nicht zu erwarten. Der bepflanzte 
Lärmschutzwall wurde nicht näher betrachtet, da er nach den Vorgaben des 
Bebauungsplanes bestehen bleiben muss. 
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Die Bäume dienen sicher Brutvögeln als Fortpflanzungsstätte. Ob Fledermaus-
quartiere vorhanden sind, ist nicht bekannt. Es stehen 2 Bäume zur Fällung an. Dies 
sind eine Eiche an der südlichen Grundstücksgrenze und eine weitere Eiche an der 
westlichen Grenze. Der Baum an der westlichen Grenze hat einen zu geringen 
Stammumfang, als dass Fledermausmausquartiere vorhanden sein könnten. Die 
Eiche an der südlichen Grenze muss vor der Fällung auf mögliche 
Fledermausquartiere untersucht werden. 
 
Da nach vorliegenden Erkenntnissen nicht von einer Störung oder Beeinträchtigung 
streng oder besonders geschützter Arten auszugehen ist, bzw. dem durch gezielte 
Nachsuche zu begegnen ist, wurde auf einen artenschutzfachlichen Beitrag 
verzichtet. 
 
 
 
9. Baumschutz 
Von der Firma Osbahr GmbH wurde ein Baumschutzgutachten erarbeitet. Beurteilt 
wurde, ob die Anlage des PKW-Stellplatzes nach dem in der Planzeichnung 
dargestellten Konzept baumverträglich möglich ist, bzw. welche Maßnahmen 
erforderlich sind, um eine Beeinträchtigung vorhandener Bäume zu vermeiden. 
 
Das Stellplatzkonzept wurde in Abstimmung mit dem Baumgutachter so 
ausgearbeitet, dass größtmöglicher Baumschutz gewährleistet ist. Diese 
Abstimmung umfasst auch die Festlegung, dass 2 Bäume gefällt werden sollen, um 
den Erhalt der wesentlich größeren Eiche, die zentral in der Rasenfläche steht,  zu 
gewährleisten. Die zu fällenden Eichen stehen an der südlichen und der westlichen 
Grundstücksgrenze. 
 
Die Eiche an der südlichen Grenze wurde bereits baumchirurgisch behandelt. Sie ist 
standsicher und würde sich auch weiter entwickeln. Die Prognose für diesen Baum 
ist aber nicht so günstig wie die der oben erwähnten deutlich größeren Eiche. Die 
Eiche an der westlichen Grenze ist noch deutlich kleiner. Sie steht direkt an dem 
Gehweg an der B 431 und hebt den Pflasterbelag dieses Weges bereits beträchtlich 
an. Wenn auf der anderen Seite die Stellplatzanlage gebaut wird, wäre dieser Baum 
von beiden Seiten von befestigten Flächen eingeschlossen. Damit wäre die 
Entwicklungsprognose negativ. Eine Ersatzpflanzung für diese beiden Bäume ist 
nicht erforderlich, da die Gemeinde Holm, nicht über eine Baumschutzsatzung 
verfügt. 
 
Die vom Baumgutachter durchgeführten Wurzelsondierungen haben ergeben, dass 
für den Bau der Stellplatzanlage nach dem in der Planzeichnung enthaltenen 
Konzept keine zusätzlichen Baumschutzmaßnahmen erforderlich sind – das 
bedeutet, nicht über die bei Baumaßnahmen in Baumnähe üblichen 
Schutzmaßnahmen hinaus. Der Schutz der Bäume vor Beschädigungen während der 
Baumaßnahmen gehört zu diesem Erfordernis. Sollten vom Stellplatzkonzept, das in 
der Planzeichnung dargestellt ist, abweichende Abgrabungen im Kronentraufbereich 
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der vorhandenen Bäume erforderlich sein, müssen diese baumpflegerisch begleitet 
werden, da sich das beigefügte Gutachten darauf nicht bezieht. 
 
An der Zufahrt von der Straße "Im Sande" steht eine weitere Eiche. Im 
Kronentraufbereich befindet sich ein Stellplatz für Glascontainer. Dieser Stellplatz soll 
bei Bedarf in 2 PKW-Stellplätze umgebaut werden. Um einen Eingriff in den 
Wurzelraum des Baumes zu vermeiden, ist diese Umwandlung nur möglich, wenn 
das Niveau dieser gepflasterten Fläche nicht verändert wird. Sollte das so nicht 
möglich sein, wäre ein Umbau baumchirurgisch zu begleiten. 
 
 
 
10. Klimaschutz 
Die Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB u.a. den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung fördern, insbesondere in der Stadtentwicklung. Die Erfordernisse 
des Klimaschutzes soll durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
und durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, berücksichtigt 
werden (§ 1a Abs. 5 BauGB). Dem wird der Bebauungsplan Nr. 16 – 2. Änderung 
gerecht durch: 
 

• Die vorgesehene, kompakte Siedlungsstruktur vermeidet unnötige 
Bodenversiegelung. 

• Es gibt keine Gestaltungsvorgaben, so dass umweltfreundliche Bauweisen 
und innovative Techniken der Energiegewinnung und –nutzung verwendet 
werden können. Damit ist eine unter Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkten 
optimale Gestaltung der Gebäude möglich. 

• Durch die kompakte Hausform ist optimale Wärmdämmung möglich. Auch das 
führt zu geringerem CO2-Ausstoß. 

• Die optimale Ausrichtung des Baukörpers eignet sich für innovative Techniken 
der Energiegewinnung (Photovoltaik, Solarthermie) 

 
 
 
11. Kosten und Finanzierung 
Der gesamte Plangeltungsbereich befindet sich in Privateigentum. Die 
Planbegünstigten tragen die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
Kosten für eine zusätzliche Erschließung entstehen der Gemeinde nicht, da das 
Gebiet bereits voll erschlossen ist. Infrastrukturfolgekosten sind aus dem Grunde 
ebenfalls nicht zu erwarten. 
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12. Flächenbilanzierung  
 

Sonstiges Sondergebiet 5.992 m² 
Private Grünflächen 934 m² 
  
Plangeltungsbereich 6.926 m² 

 
 
 
 
 
13. Eigentumsverhältnisse 
Der gesamte Plangeltungsbereich befindet sich in Privateigentum.  
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Teil 2 - Vorprüfung des Einzelfalles nach § 13a Abs. 1 BauGB 
14. Einleitung 
14.1 Aufgabenstellung und rechtliche Grundlagen 
Die Gemeinde Holm stellt die 2. Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 16 im 
beschleunigten Verfahren auf. Für diesen B-Plan ist zu prüfen ob für das Vorhaben, 
dessen Zulässigkeit diese B-Plan-Änderung begründet, die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Damit umfasst diese Prüfung auch die 
Zulässigkeit des beschleunigten Verfahrens unter Umweltgesichtspunkten. 
 
Nach § 13a Abs. 1 BauGB kann ein B-Plan "für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung)" im  beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden.  Voraussetzung dafür ist nach § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB, wenn eine 
Grundfläche bzw. eine nach § 19 Abs. 2 BauNVO zulässige Grundfläche  
"festgesetzt wird von insgesamt 

1. weniger als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem 
engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 
mitzurechnen sind, oder 

2. 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn auf Grundlage einer überschlägigen Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes (BauGB) genannten Kriterien die 
Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären (Vorprüfung des Einzelfalls);" 

§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB besagt: 
"Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn  durch den Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen." 

 
Nach Ziffer 18.8 i.V.m. Ziffer 18.6.2 der Anlage 1, Spalte 1 zu § 3 UVPG (Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung) ist durch eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls festzustellen, ob das durch die B-Plan-Änderung begünstigte Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und damit eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist: 
 
“Anlage 1 zum UVPG: 
 

Ziff. 18.8 – Bau eines Vorhabens der in den Nummern 18.1 bis 18.7 genannten Art, soweit 
der 

jeweilige Prüfwert für die Vorprüfung erreicht oder überschritten wird und für den in sonstigen 
Gebieten ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt wird; 
 
Ziff. 18.6.2 – Bau eines Einkaufszentrums, eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes oder

 eines sonstigen großflächigen Handelsbetriebes im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 1 der 
Baunutzungsverordnung, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des 
Baugesetzbuches ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Geschossfläche 
von 1.200 m² bis weniger als 5.000 m².“ 
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 der Gemeinde Holm erfasst das 
bisherige Mischgebiet 1, in dem ein Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von 
ca. 800 m² angesiedelt ist.  Westlich des bestehenden Marktgebäudes befindet sich 
eine mit älteren Bäumen bestandene Freifläche. 
 
Ziel der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 ist die Erweiterung des 
Verbrauchermarktes auf eine Verkaufsfläche von ca. 1.200 m², zzgl. ca. 150 m² für 
Bäckerei/Backshop, Post- und Lottoannahme. Dadurch ergibt sich die stärkere 
Nutzung bereits bebauter Flächen und die Aktivierung noch nicht genutzter Flächen 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereiches (Nachverdichtung). 
Die Gesamtfläche der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 umfasst 6.926 m². 
 
 
14.2 Methodik 
Diese Vorprüfung des Einzelfalls orientiert sich an den Schutzgütern des § 1 Abs. 6 
Nr. 1, 5 und 7 BauGB und an den Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls der 
Anlage 2 zu § 13a Abs. 1 BauGB. Anhand vorliegender Daten wird überschlägig 
abgeschätzt, ob die Möglichkeit erheblicher Auswirkungen im Zuge der Umsetzung 
der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 auf diese Schutzgüter und damit auf die 
Umwelt besteht und ob die Prüfung der o.g. Kriterien eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich macht. Wo es möglich ist und erforderlich erscheint, werden 
konkrete Untersuchungen anstelle einer überschlägigen Abschätzung berücksichtigt. 
Es erfolgt zunächst eine Darstellung der Ziele und Inhalte, sowie der Festsetzungen 
der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 und dann die Beschreibung und Bewertung der 
möglichen Auswirkungen der Umsetzung der B-Plan-Änderung auf die Schutzgüter. 
Am Schluss dieser Untersuchung wird eine Empfehlung gegeben, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden sollte oder entbehrlich erscheint. 
Damit wird dann auch festgestellt, ob § 13a BauGB unter Umweltschutzgesichts-
punkten betrachtet angewandt werden kann. 
 
 
 
15. Merkmale des Bebauungsplans 
Anl. 2 zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB 
1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf 

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen: 
1.1 Das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne des § 14b Abs. 3 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt; 
1.2 Das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Programme beeinflusst; 
1.3 Die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbezogener, einschließlich 

gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung; 

1.4 Die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, einschließlich gesundheitsbezogener 
Probleme; 

1.5 Die Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und europäischer 
Umweltvorschriften. 
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15.1 Ziele und Inhalte der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 umfasst das Gelände des 
vorhandenden Verbrauchermarktes und der westlich daran angrenzenden, 
baumbestandenen Grünfläche. Ziel der Planänderung ist die Erweiterung des 
Verbrauchermarktes und die Umnutzung eines großen Teils der Grünfläche zum Bau 
einer Stellplatzanlage. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung soll so gefasst werden, dass die für die 
Markterweiterung und den Bau der Stellplatzanlage nötigen und sinnvollen baulichen 
Maßnahmen durchgeführt werden können, der ortsbildprägende Charakter des 
Baumbestandes innerhalb der Grünfläche aber weitgehend erhalten bleibt. 
 
Der gesamte Plangeltungsbereich wird als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der 
Zweckbestimmung "Einzelhandelseinrichtungen zur Nahversorgung" festgesetzt. 
Innerhalb dieses Sondergebietes ist ein Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche 
von bis zu 1.200 m² zzgl. Backshop, Lotto-Annahmestelle und Poststelle zulässig. 
Die Verkaufsfläche dieser zusätzlichen Shops darf 150 m² nicht überschreiten, damit 
sie in einem angemessenen Verhältnis zur Marktgröße stehen. Diese Laden-
geschäfte sollen in einem Gebäude angesiedelt werden. Die Größe dieses Sonstigen 
Sondergebietes beträgt ca. 5.992 m². 
 
Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Einzelhandelseinrichtungen 
zur Nahversorgung" ist die Errichtung von einem Nahversorger mit maximal 1 
Vollgeschoss zulässig.  
 
Das Baufenster ist so gefasst, dass die geplante Modernisierung und Erweiterung 
durchgeführt werden kann. Die Baugrenze orientiert sich am Bestandsgebäude. Im 
Obergeschoss des Marktgebäudes befinden sich Wohnungen, die erhalten bleiben 
sollen (erweiterter Bestandsschutz nach § 1 Abs. 10 BauNVO).  
 
Im Rahmen der Modernisierung und Erweiterung des Nahversorgers ist auch die 
Erweiterung der Stellplatzanlage vorgesehen. Diese wurde in Abstimmung mit einem 
Baumgutachter so angelegt, dass die erhaltenswerten Bäume möglichst gering 
beeinträchtigt werden. Lediglich 2 Bäume, im Süden und im Westen des 
Plangeltungsbereiches, müssen im Rahmen der Baumaßnahmen gefällt werden. 
Dabei handelt es sich um Bäume, die bereits Standortnachteile haben bzw. in ihrer 
Vitalität eingeschränkt sind.  
 
Zur teilweisen Aufrechterhaltung der Versickerungsfähigkeit des Bodens innerhalb 
des Plangeltungsbereiches sind die oberirdischen Gemeinschaftsstellplätze mit 
wasserdurchlässigem Bodenbelag zu befestigen. 
 
 
 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 16 – 2. Änderung der Gemeinde Holm 
 

 

 
Bearbeitungsstand: 07.08.2015  
Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
 

22 

15.2 Einbeziehung umweltbezogener Erwägungen 
Für das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit sind in erster Linie die 
voraussichtlich durch die mit der B-Plan-Änderung initiierte Entwicklung 
entstehenden Schallemissionen relevant. Zur Abschätzung der Auswirkungen 
solcher Emissionen auf das Schutzgut Mensch und die menschliche Gesundheit 
wurde vom Büro BLB Wolf eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, in der 
die voraussichtlich zu erwartenden Schallemissionen durch die Betriebserweiterung 
des Verbrauchermarktes und durch das damit verbundene Verkehrsaufkommen 
ermittelt und bewertet werden. 
 
Zur Bewertung möglicher Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt wurde neben einer eigenen Einschätzung von der Firma Osbahr 
GmbH ein Baumgutachten erarbeitet. Dieses Gutachten bilden die Grundlage für die 
Abschätzung möglicher Auswirkungen des Vorhabens auf den vorhandenen älteren 
Baumbestand. 
 
 
Die möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser werden 
anhand vorhandener Daten abgeschätzt. 
 
Für die Schutzgüter Luft und Klima wird auf allgemein zugängliche Daten 
zurückgegriffen. Das Schutzgut Landschaft wird auf der Grundlage von Luftfotos 
und Geländebegehungen beurteilt. 
 
Für das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter werden vorliegende 
Informationen herangezogen. 
 
 
15.3 Für den Bebauungsplan relevante umweltbezogene Probleme 
Es sind keine umweltbezogenen oder gesundheitsbezogenen Probleme bekannt, die 
sich auf die mit dem B-Plan beabsichtigte Entwicklung nachteilig auswirken könnten. 
Die vorhandene Verkehrsbelastung der B 431 wird im Rahmen der Schallimmissions-
prognose berücksichtigt. 
 
 
15.4 Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und 

europäischer Umweltvorschriften 
Nationale und europäische Umweltvorschriften werden durch die Festsetzungen der 
2. Änderung des B-Planes Nr. 16 eingehalten. 
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16. Merkmale der möglichen Auswirkungen 
Anl. 2 zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB 
2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in 
 Bezug auf 
2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen; 
2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen; 
2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei Unfällen); 
2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen; 
2.5 Die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets auf Grund der besonderen 

natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität der Bodennutzung des Gebiets jeweils unter 
Berücksichtigung der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten; 

2.6 folgende Gebiete: 
 
2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.6.1 

erfasst, 
2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.6.1 

erfasst, 
2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 
2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete  gemäß § 53 

Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 

2.6.7 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits 
überschritten sind, 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in 
verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes, 

2.6.9 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder 
Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch 
bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 

 
 
16.1 Umfang und räumliche Ausdehnung der Auswirkungen  
16.1.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 
Für die in der Umgebung des Verbrauchermarktes einschließlich der geplanten 
Erweiterung lebenden Menschen sind möglicherweise davon ausgehende 
Schallimmissionen relevant.  
 
Das Gutachten zur schalltechnischen Untersuchung1 berücksichtigt den vom 
Vorhaben ausgehenden Gewerbelärm und den Verkehrslärm auf der B 431, 
einschließlich des vorhabenbezogenen Verkehrs. 
 
Nördlich des Plangeltungsbereiches befinden sich ein Mischgebiet mit einem 
Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb, sowie die Straße "Im Sande". Östlich 
grenzt Wohnbebauung in einem Mischgebiet an. Die südliche Grenze des 
Geltungsbereiches bildet die Straße "Achter de Möhl", südlich davon besteht 
Wohnbebauung. Die westliche Grenze des Plangebietes bildet die Wedeler Straße 
(B 431). Daran westlich angrenzend bestehen gewerbliche Nutzungen. 
 

                                            
1 Schalltechnische Prognoseuntersuchung zum geplanten Umbau eines EDEKA-Marktes, Im Sande 2, 
25488 Holm, BLB-Wolf Büro für Lärmminderung + Beratung, 6.5.2015 
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Das B-Plan-induzierte Verkehrsaufkommen wurde anhand von Daten geschätzt, die 
vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein zur 
Verfügung gestellt wurden. Die vom Verbrauchermarkt einschließlich der geplanten 
Erweiterung mit Stellplatzanlage ausgehenden Schallemissionen wurden anhand von 
Betreiberangaben abgeschätzt. 
 
Die Prognoseuntersuchung hat für die vom Verbrauchermarkt ausgehenden 
Schallimmissionen (Gewerbelärm) ergeben, dass im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 
Uhr) die Immissionsrichtwerte des TA Lärm2 unterschritten werden. Da die 
Unterschreitung nicht die größer als 6 dB(A) beträgt, ist das Irrelevanzkriterium nach 
Tz. 3.2.1, Abs. 3 der TA Lärm nicht erreicht. Aus dem Grunde wurden die von den 
Betrieben in der Umgebung ausgehenden Schallimmissionen in die Betrachtung mit 
einbezogen. Für den Nachtzeitraum ist das vorgenannte Irrelevanzkriterium erfüllt. 
 
Die Untersuchung des Verkehrslärms erfolgt nach der DIN 18005-1 – Schallschutz 
im Städtebau. Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen des von der B 431 
ausgehenden Verkehrslärms auf Wohnnutzungen im Plangeltungsbereich wurden 
Lärmpegelbereiche festgesetzt, die nach DIN 4109 im Hochbau zu berücksichtigen 
sind. Der Lärmpegelbereich III endet unmittelbar vor der Baugrenze für die 
Markterweiterung. Im östlich daran anschließenden Lärmpegelbereich II sind keine 
besonderen Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm erforderlich. 
 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch Lärmimmissionen auf die im 
Plangeltungsbereich und in dessen Umgebung lebenden Menschen sind nicht zu 
erwarten. 
 
 
16.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
16.1.2.1 Artenschutz 
Der Plangeltungsbereich wird bereits als Gelände für einen Lebensmittelmarkt mit 
PKW-Stellplatzanlage genutzt. Westlich des Marktgebäudes befindet sich eine 
Freifläche. Innerhalb dieser Fläche ist eine Rasenfläche mit Baumbestand 
vorhanden. Die Bäume unterliegen einer gesonderten Bewertung (siehe unten 
Baumschutz). 
 
Entlang der nördlichen und nordwestlichen Grundstücksgrenze ist eine weitere, z.T. 
sehr schmale Rasenfläche vorhanden. Entlang der östlichen und südöstlichen 
Grundstückgrenze erstreckt sich ein bepflanzter Lärmschutzwall. 
 
Insgesamt sind die Freiflächen intensiv gepflegt. Das Vorkommen streng oder 
besonders geschützter Tier- oder Pflanzenarten ist nicht zu erwarten. Der bepflanzte 
Lärmschutzwall wurde nicht näher betrachtet, da er nach den Vorgaben des 
Bebauungsplanes bestehen bleiben muss. 
                                            
2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26.8.1998, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.5.1990 
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Die Bäume dienen sicher Brutvögeln als Fortpflanzungsstätte. Ob Fledermaus-
quartiere vorhanden sind, ist nicht bekannt. Es stehen 2 Bäume zur Fällung an. Dies 
sind eine Eiche an der südlichen Grundstücksgrenze und eine weitere Eiche an der 
westlichen Grenze. Die Eiche an der westlichen Grenze hat einen zu geringen 
Stammumfang, als dass Fledermausmausquartiere vorhanden sein könnten. Die 
Eiche an der südlichen Grenze muss vor der Fällung auf mögliche 
Fledermausquartiere untersucht werden. 
 
Nach vorliegenden Erkenntnissen ist nicht von einer Störung oder Beeinträchtigung 
streng oder besonders geschützter Arten auszugehen, bzw. kann dem durch gezielte 
Nachsuche begegnet werden. 
 
 
16.1.2.2 Baumschutz 
Von der Firma Osbahr GmbH wurde ein Baumschutzgutachten erarbeitet. Beurteilt 
wurde, ob die Anlage des PKW-Stellplatzes nach dem in der Planzeichnung 
dargestellten Konzept baumverträglich möglich ist, bzw. welche Maßnahmen 
erforderlich sind, um eine Beeinträchtigung vorhandener Bäume zu vermeiden. 
 
Das Stellplatzkonzept wurde in Abstimmung mit dem Baumgutachter so 
ausgearbeitet, dass größtmöglicher Baumschutz gewährleistet ist. Diese 
Abstimmung umfasst auch die Festlegung, dass 2 Bäume gefällt werden sollen, um 
den Erhalt der wesentlich größeren Eiche, die zentral in der Rasenfläche steht,  zu 
gewährleisten. Die zu fällenden Eichen stehen an der südlichen und der westlichen 
Grundstücksgrenze. 
 
Die Eiche an der südlichen Grenze wurde bereits baumchirurgisch behandelt. Sie ist 
standsicher und würde sich auch weiter entwickeln. Die Prognose für diesen Baum 
ist aber nicht so günstig wie die der oben erwähnten deutlich größeren Eiche. Die 
Eiche an der westlichen Grenze ist noch erheblich kleiner. Sie steht direkt an dem 
Gehweg an der B 431 und hebt den Pflasterbelag dieses Weges bereits beträchtlich 
an. Wenn auf der anderen Seite die Stellplatzanlage gebaut wird, wäre dieser Baum 
von beiden Seiten von befestigten Flächen eingeschlossen. Damit wäre die 
Entwicklungsprognose negativ. Eine Ersatzpflanzung für diese beiden Bäume ist 
nicht erforderlich, da die Gemeinde Holm nicht über eine Baumschutzsatzung 
verfügt. Dem Schutz der großen, ortsbildprägenden Bäume ist der Vorrang 
einzuräumen. 
 
Die vom Baumgutachter durchgeführten Wurzelsondierungen haben ergeben, dass 
für den Bau der Stellplatzanlage nach dem in der Planzeichnung enthaltenen 
Konzept keine zusätzlichen Baumschutzmaßnahmen erforderlich sind – das 
bedeutet, nicht über die bei Baumaßnahmen in Baumnähe üblichen 
Schutzmaßnahmen hinaus. Der Schutz der Bäume vor Beschädigungen während der 
Baumaßnahmen gehört zu diesem Erfordernis. Sollten vom Stellplatzkonzept, das in 
der Planzeichnung dargestellt ist, abweichende Abgrabungen im Kronentraufbereich 
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der vorhandenen Bäume erforderlich sein, müssen diese baumpflegerisch begleitet 
werden, da sich das beigefügte Gutachten darauf nicht bezieht. 
 
An der Zufahrt von der Straße "Im Sande" steht eine weitere Eiche. Im 
Kronentraufbereich befindet sich ein Stellplatz für Glascontainer. Dieser Stellplatz soll 
bei Bedarf in 2 PKW-Stellplätze umgebaut werden. Um einen Eingriff in den 
Wurzelraum des Baumes zu vermeiden, ist diese Umwandlung nur möglich, wenn 
das Niveau dieser gepflasterten Fläche nicht verändert wird. Sollte das so nicht 
möglich sein, wäre ein Umbau baumchirurgisch zu begleiten. 
 
 
16.1.2.3 Zusammenfassung 
In der Gesamtbetrachtung, unter Einbeziehung der vorstehend beschriebenen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, ist nicht mit erheblich nachteiligen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu 
rechnen.  
 
 
16.1.3 Schutzgüter Boden und Wasser 
Nach der Bodenkarte von Schleswig-Holstein (2324 Pinneberg) steht im Plangebiet 
Eisenhumuspodsol aus Decksand an, der teilweise im Untergrund pseudovergleyt ist 
(stellenweide Pseudogley-Podsol). Der Boden wird aus Fein- bis Mittelsand gebildet, 
mit Orterde oder Ortstein über Lehm bzw. Sand mit Lehmlagen. Die wasserstauende 
Schicht ist in niederschlagsreicher Zeit ab ca. 80 cm unter Flur anzutreffen. Der 
Boden besitzt ein geringes Bindungsvermögen für Nährstoffe, eine geringe nutzbare 
Feldkapazität und eine hohe Wasserdurchlässigkeit. 
 
Eisenhumuspodsol ist eine in diesem Teil Schleswig-Holsteins weit verbreitete 
Bodenart. Es liegen also keine seltenen Bodenverhältnisse vor. 
 
Die Überbauung wirkt sich nachteilig auf den Boden und das Grundwasser aus. 
Angesichts des häufig anzutreffenden Bodentyps ist aber nicht von erheblich 
nachteiligen Auswirkungen auszugehen. Die Auswirkungen auf das Grundwasser 
sind ebenfalls nicht erheblich nachteilig. Im Bereich der geplanten Stellplatzanlage 
wird das anfallende Niederschlagswasser versickert. Im Übrigen ergeben sich keine 
Veränderungen gegenüber der jetzigen Situation. 
 
 
16.1.4 Schutzgut Luft und Klima 
Das Plangebiet liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Bereiches der 
Gemeinde Holm. Klimatisch bedeutsame Bereiche wie z.B. Kaltluftentstehungs-
gebiete sind in der Umgebung nicht vorhanden. Die Luftqualität ist durch die Lage 
Holms nahe der Grenze der Geest zur Marsch gut. Hinweise auf eine mögliche 
Verschlechterung der Luftqualität oder nachteilige Auswirkungen auf das Klima durch 
die Markterweiterung gibt es nicht. Es ist also nicht mit erheblich nachteiligen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima zu rechnen. 
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16.1.5 Schutzgut Landschaft 
Da das Plangebiet innerhalb des im Zusammenhang bebauten Bereiches der 
Gemeinde Holm liegt, ist das Landschaftsbild in diesem Fall mit dem Ortsbild 
gleichzusetzen. Die Bebauung und ein Teil der Verkehrsflächen innerhalb des 
Plangeltungsbereiches bestehen bereits. Innerhalb der Grünfläche westlich des 
Verbrauchermarktes stehen große Bäume – vorwiegend Eichen und eine Esche. In 
dieser Form ist das Gelände seit Jahrzehnten Bestandteil des Ortsbildes. Der 
Bebauungsplan lässt die bauliche Erweiterung in moderatem Umfang zu, und die 
Erweiterung der Stellplatzanlage in die Grünfläche hinein. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Baumgutachter wurde die Stellplatzanlage so konzipiert, 
dass die großen, ortsbildprägenden Bäume erhalten werden können und sich auch 
weiter werden entwickeln können. Da gerade diese Bäume das Ortsbild prägen, ist 
mit nachteiligen Auswirkungen nicht zu rechnen. 
 
 
16.1.6 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Schutzwürdige Kulturgüter sind im Plangeltungsberiech nicht vorhanden. Direkt 
nordwestlich angrenzend steht das Heimatmuseum. Die Wirkung des Plangebietes 
auf die Umgebung wird sind nicht gravierend verändern. Mit erheblich nachteiligen 
Auswirkungen durch die Erweiterung des Verbrauchermarktes ist deshalb nicht zu 
rechnen. 
 
 
16.2 Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 

Auswirkungen 
Für alle Schutzgüter wurde festgestellt, dass nicht mit erheblich nachteiligen 
Auswirkungen zu rechnen ist. Für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt wurden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die die 
Auswirkungen unter die Erheblichkeitsschwelle drücken. Die sich danach 
ergebenden Auswirkungen sind wahrscheinlich. Da die Erweiterung des 
Verbrauchermarktes auf Dauer angelegt ist, werden sie dauerhaft bestehen bleiben. 
Die (nicht erheblichen) Auswirkungen entstehen durch die baulichen Maßnahmen für 
die Erweiterung, sie sollen daher nicht rückgängig gemacht werden. Die Dauer, 
Häufigkeit und Umkehrbarkeit nicht erheblicher Auswirkungen bedarf keiner 
vertiefenden Betrachtung. 
 
 
16.3 Kumulativer und grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 
Als kumulierende Vorhaben werden solche bezeichnet, deren Auswirkungen auf die 
Umwelt aufgrund der Nähe zu einem anderen Vorhaben mit den Auswirkungen 
dieses anderen Vorhabens zusammenwirken. Das ist z.B. der Fall, wenn gleichzeitig 
oder zeitnah zu entwickelnde Baugebiete direkt aneinander grenzen. In dem Fall 
können sich allein aufgrund der räumlichen Nähe durch beide Gebiete gemeinsam 
Auswirkungen ergeben, die durch ein Baugebiet allein nicht entstünden. Um solche 
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Auswirkungen mit zu erfassen, sind nach dem UVPG kumulierende Wirkungen mit zu 
untersuchen. 
 
In der Umgebung des Plangeltungsbereiches werden zurzeit keine weiteren B-Pläne 
aufgestellt. Es sind auch keine anderen Planungen bekannt, durch die kumulierende 
Wirkungen entstehen könnten. 
 
 
16.4 Risiken für die Umwelt 
Die Darstellung der möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter hat gezeigt, dass 
mit Risiken für die Umwelt nicht zu rechnen ist. Auch zusätzliche Risiken durch 
Nebeneffekte, wie z.B. kumulierende Wirkungen (Kap. 15.3), sind nicht zu erwarten. 
 
 
16.5 Bedeutung und Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets 
Der Plangeltungsbereich ist durch die vorhandene Bebauung und durch die Nutzung 
des Verbrauchermarktes bereits in den baulichen Siedlungszusammenhang der 
Gemeinde Holm einbezogen. Die Bedeutung des Plangeltungsbereiches ist daher die 
eines Teils der Gemeinde. Die Sensibilität des Gebietes bezieht sich vor allem auf 
die ortsbildprägende Wirkung des Baumbestandes zwischen dem bestehenden 
Verbrauchermarkt und der B 431. Da die größten, wesentlich prägenden Bäume 
erhalten bleiben, ändert sich an dieser Situation nur wenig. 
 
 
16.6 Betroffenheit von Schutzgebieten 
Das Natura 2000-Gebiet 2324-303 Holmer Sandberge und Buttermoor befindet sich 
in ca. 900 m Entfernung östlich / südöstlich des Plangebiets. Das Gebiet 2323-392 
Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen liegt ca. 1,13 km 
südwestlich des Plangebietes. Für beide Gebiete ist eine Beeinflussung durch die im 
Plangebiet beabsichtigte Nutzung unwahrscheinlich. Die Wirkung der Erweiterung 
des Verbrauchermarktes beschränkt sich auf den besiedelten Bereich und reicht 
nicht in die Landschaft hinein. Ein bedeutendes Vogelbrut- oder Rastgebiet ist im 
Wirkungsbereich des Plangebiets nicht vorhanden.3 
 
 
16.7 Beeinflussung anderer Pläne und Programme 
Es liegen keine Pläne und Programme vor, die durch die Festsetzungen der 2. 
Änderung des B-Planes Nr. 16 beeinflusst werden könnten. 
 
 
 
 

                                            
3 www.schleswig-holstein.de\DE/Themen/N/nATURA2000 
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16.8 Zusammenfassung der möglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens 
 

Schutzgut positive Auswirkungen Erheblich nachteilige 
Auswirkungen 

Mensch --- -- 
Fauna und Flora --- -- 
Boden -- -- 
Wasser -- -- 
Luft und Klima -- -- 
Landschaft -- -- 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter -- -- 
 
 
 
17. Berücksichtigungserfordernis von Umweltauswirkungen nach § 

13a Abs. 1 BauGB 
Diese Vorprüfung des Einzelfalls hat auf der Grundlage einer überschlägigen 
Abschätzung ergeben, dass die Umsetzung der 2. Änderung des B-Planes Nr. 16 
keine Auswirkungen auf die Umwelt haben wird, die die Erforderlichkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung begründen und damit die Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens ausschließen. 
 
 
 
 
Diese Begründung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ............... 
gebilligt. 
 
 
 
Gemeinde Holm, den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bürgermeister 
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